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Sachbearbeitende Stelle 

Jugendamt 

Abt. Unterhaltsangelegenheiten und Kindertages-
förderung 
Sachgebiet Unterhaltsvorschuss 

St.-Georg-Str. 109 Haus II 

18055 Rostock 

 
Auskunft erteilt: Frau Uhlich 

Zimmer: 3.37 
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Datum und Zeichen Ihres Schreibens Aktenzeichen Telefon/Telefax/E-Mail Datum 

 50.6.102.2463.21 +49 381/ 381 5082 04.03.2025 

  +49 381/ 381 2626  

  sabine.uhlich@rostock.de  

  

Öffentliche Bekanntmachung des Jugendamtes über das Ausliegen einer Mitteilung für Herr 
Felix Hannes Stielow, geboren am 23.11.1995   
 
Gemäß § 7 des Gesetzes zur Sicherung des Unterhaltes von Kindern alleinstehender Mütter und 
Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder -ausfallleistungen (Unterhaltsvorschussgesetz) in Verbin-
dung mit dem § 108 des Verwaltungsverfahrens-, Zustellungs- und Vollstreckungsgesetzes des 
Landes Mecklenburg-Vorpommern (Landesverwaltungsverfahrensgesetz - VwVfG M-V) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 1. September 2014 wird bekannt gegeben, dass eine Mitteilung für 
Herr 
 
Felix Hannes Stielow 
zuletzt wohnhaft in 
Seelotsenring 2 
18109 Rostock 
 
im Jugendamt, Abteilung Unterhaltsangelegenheiten und Kindertagesförderung, Sachgebiet Unter-
haltsvorschuss, St.-Georg-Str. 109 (Haus II),18055 Rostock, Zimmer 3.37, Aktenzeichen: 
50.6.102.2463.21, zur Abholung bereit liegt. 
 
Die Abholung kann nur durch Herr Felix Hannes Stielow persönlich oder durch eine von ihm bevoll-
mächtigte Person erfolgen. Bei der Abholung durch eine bevollmächtigte Person ist eine Vollmacht 
vorzulegen.  
 
Die öffentliche Bekanntmachung ist befristet. Sie beginnt am Tage dieser Bekanntmachung und 
endet 14 Tage nach der Bekanntgabe. Danach gilt die Mitteilung vom 04.03.2025 auf dem Wege 
der öffentlichen  Zustellung als bekanntgegeben. 
 
Im Auftrag  
 
 
Uhlich  
Jugendamt 


